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Verhaltenskodex 
der Jugendpastoral  

Stand Oktober 2020

Ein solcher Verhaltenskodex wird jedem Haupt- 
und Ehrenamtlichen im Bereich der Kinder- und 
Jugendpastoral vorgelegt, der Kontakt mit den 
Schutzbedürftigen hat. Er soll Orientierung für 
adäquates Verhalten geben, ein Klima der Acht-
samkeit fördern und einen Rahmen bieten, damit 
Grenzverletzungen vermieden werden.

Der Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis 
des Verständnisses im Umgang mit Kindern und 
ugendlichen dar und muss als Voraussetzung für 
eine Tätigkeit/Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen mit jedem Mitarbeiter individuell vereinbart 
werden. Mit der Unterschrift unter den Verhaltens-
kodex bekundet der (ehrenamtliche/nebenamtli-
che/hauptamtliche) Mitarbeiter seinen Willen und 
sein Bemühen, sich an die nachstehenden Verein-
barungen und Verhaltensregeln zu halten.

Ziel dieser Vereinbarung im Verbund mit anderen 
Maßnahmen (Aus- und Weiterbildung) ist, dass 
sich in unserer Pfarreiengemeinschaft eine Hal-
tung durchsetzt, die den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen zum obersten Ziel hat und deren Be-
dürfnisse und Grenzen respektiert.

Sollten Abweichungen von den nachstehenden 
Vereinbarungen u. U. notwendig sein, müssen die-
se grundsätzlich mit den verantwortlichen Leitern/
Hauptamtlichen besprochen und dann ggf. doku-
mentiert werden.

nähe und distanz 

In der pädagogischen, erzieherischen, seelsorgli-
chen und pflegerischen Arbeit mit Jugendlichen 
ist es wichtig, ein adäquates Verhältnis von Nähe 
und Distanz zu schaffen. Die Gestaltung der Be-
ziehung muss dem jeweiligen Auftrag entsprechen 
und sollte von beiden Seiten als stimmig empfun-
den werden. Dies schließt Exklusivkontakte zu 
einzelnen Jugendlichen aus, insbesondere dann, 
wenn dadurch emotionale Abhängigkeiten entste-
hen oder zumindest entstehen könnten.

Insbesondere sind folgende Aspekte zu beachten:
►Herausgehobene, intensive freundschaftliche 
Beziehungen oder intime Kontakte zwischen 
Bezugspersonen und Minderjährigen sind zu 

unterlassen. Wenn ein Jugendlicher von sich aus 
unangemessen viel Nähe zu einer Bezugsperson 
sucht, nimmt der Erwachsene dies freundlich 
wahr, weist aber unmissverständlich auf eine 
sinnvolle Distanz hin und achtet auf deren Ein-
haltung. Rollenschwierigkeiten (z. B. bei famili-
ären Verbindungen) werden offen angesprochen.
►Einzelgespräche, Einzelunterricht usw. finden 
nur in dafür vorgesehenen geeigneten Räumlich-
keiten statt. Diese müssen jederzeit von außen 
zugänglich sein.
►Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen 
werden so gestaltet, dass den Minderjährigen da-
bei nichts aufgezwungen, keine Angst gemacht 
und keine Grenzen überschritten werden. Die 
Teilnahme (also ob und inwieweit sich die Ju-
gendlichen insbesondere auch körperlich dabei 
einbringen möchten) beruht grundsätzlich auf 
Freiwilligkeit. Wer nicht „mitmachen“ möchte, 
muss sich dafür nicht rechtfertigen.
►Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu 
nehmen und zu achten – und keinesfalls abfällig 
zu kommentieren.
►Zwischen Bezugspersonen und Minderjähri-
gen darf es keine Geheimnisse geben.
►Etwaige Grenzverletzungen dürfen nicht über-
gangen, sondern müssen adäquat thematisiert 
werden.
►Wenn aus guten Gründen von einer Regel ab-
gewichen wird, muss dies immer transparent ge-
macht werden.

angemessenheit Von körperkontakten/
intimsphäre 

Körperliche Berührungen sind in der Arbeit mit Ju-
gendlichen nicht auszuschließen. Allerdings haben 
sie dem jeweiligen Kontext angemessen zu sein. Vor-
aussetzung ist stets die freie und erklärte Zustimmung 
durch die jeweilige Schutzperson, d. h. der Wille des 
Jugendlichen ist ausnahmslos zu respektieren. Ab-
lehnung muss in jedem Fall und auch ohne Angabe 
von Gründen widerspruchslos akzeptiert werden. 
Stete Achtsamkeit und Zurückhaltung sind geboten.
 
Insbesondere sind folgende Aspekte zu beachten:

►Unerwünschte Berührungen oder körperliche 
Annäherung – insbesondere in Verbindung mit 
dem Versprechen einer Belohnung oder Andro-
hung von Strafe – sind nicht erlaubt!
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►Körperkontakt ist sensibel und nur im ange-
messenen Rahmen / zur Dauer einer entsprechen-
den Aktion (z. B. ein altersgemäßes Spiel) oder 
zum Zweck einer Versorgung (z. B. Erste Hilfe, 
aber auch Trost, Pflegemaßnahmen insbesondere 
bei Menschen mit Behinderung) erlaubt.
►Die Intimsphäre des Jugendlichen wird in je-
der Situation gewahrt. Wer Kindern und Jugend-
lichen beim Ankleiden – z. B. von liturgischen 
Gewändern, (Karnevals)Kostümen, …  –  helfen 
möchte, fragt vorher um Erlaubnis.
►Die Begleitung hilfebedürftiger Schutzperso-
nen (insbesondere Menschen mit Behinderung) 
z. B. beim Toilettengang ist im Sinne einer pfle-
gerischen Vereinbarung mit den Eltern abzuklä-
ren, wenn diese bei der Maßnahme nicht dabei 
sein können.

sprache und WortWahl 

Durch Sprache und Wortwahl (ob mündlich oder 
schriftlich) können Menschen – auch unbeabsichtigt 
- zutiefst verletzt und gedemütigt werden. Von daher 
verlangt jede Form der persönlichen Interaktion und 
Kommunikation einen achtsamen Umgangston, der 
durch Wertschätzung geprägt und den Bedürfnissen 
und dem Alter des anvertrauten Kindes oder Jugend-
lichen angepasst sein sollte.

Insbesondere sind folgende Aspekte zu beachten:
►Die verbale (wie auch die nonverbale) Interak-
tion soll der Betreuungsaufgabe / dem situativen 
Rahmen und somit der jeweiligen Rolle der Be-
teiligten angemessen sein.
►Kinder und Jugendliche werden in der Regel 
mit ihrem Vornamen und nicht mit Kose- oder 
Spitznamen angesprochen, es sei denn, es gibt 
eine einvernehmliche Verabredung.
►In keiner Form von Interaktion und Kommuni-
kation wird sexualisierte Sprache verwendet. 
►Ebenso werden keine abfälligen Bemerkun-
gen, Beleidigungen oder Bloßstellungen gedul-
det – auch nicht bei den Kindern und Jugendli-
chen untereinander. 
►Bei sprachlichen Grenzverletzungen ist einzu-
schreiten und Position zu beziehen!
Bei häufiger bzw. oft auch unbedachter Verwen-
dung von sexualisierter/diffamierender/gewaltaf-
finer Sprache, von Kraft- und Vulgärausdrücken 
etc. unter den Kindern und Jugendlichen sollten 

die Bezugspersonen dieses Verhalten nicht nur 
konsequent unterbinden, sondern auch zugleich 
versuchen, ein Bewusstsein für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Sprache zu wecken

umgang mit medien und sozialen 
netzWerken 

Die Nutzung von sozialen Netzwerken und digitalen 
Medien ist in der heutigen Zeit alltägliche Gewohn-
heit. Um Medienkompetenz zu fördern, ist ein pro-
fessioneller, von Verantwortungsbewusstsein gepräg-
ter Umgang damit unablässig.  

Insbesondere sind folgende Aspekte zu beachten:
►Die Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und 
Materialien muss sorgsam, pädagogisch sinnvoll 
und altersadäquat getroffen werden. Filme, Com-
puterspiele, Druckmaterial etc. mit sexualisierten 
oder gar pornografischen Inhalten sind in allen 
kirchlichen Kontexten verboten.
►Für die Nutzung von sozialen Netzwerken 
im Kontakt mit Minderjährigen, zu denen ein 
Betreuungsverhältnis besteht, gelten neben den 
gesetzlichen Bestimmungen auch evtl. ergän-
zend getroffene Vereinbarungen. So soll über 
WhatsApp grundsätzlich nur in Gruppenchats 
(und somit transparent) kommuniziert werden.
Für E-Mail-Kommunikation sollten bei Kindern 
und Jugendlichen nach Möglichkeit die E-Mail-
Adressen der Eltern genutzt werden.
►Bei der Veröffentlichung von Foto-, Film- oder 
Tonmaterial oder Texten, die im Zusammenhang 
mit der Betreuungsaufgabe entstanden sind, ist 
von allen Beteiligten (Betreuer, aber auch Eltern 
und andere Verwandte, Externe) das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am 
eigenen Bild, zu beachten. Gegebenenfalls muss 
vor der Veröffentlichung das schriftliche Einver-
ständnis der Eltern eingeholt werden.
►Die Privat- und Intimsphäre anderer Personen 
(z. B. in unbekleidetem Zustand beim Umziehen 
oder Duschen) ist auch hier unbedingt und aus-
nahmslos zu beachten! Niemand darf heimlich 
beobachtet bzw. ohne seine Zustimmung fotogra-
fiert/gefilmt werden.
►Bezugspersonen und sonstige Verantwortliche  
sind angehalten, bei der Nutzung jedweder Medi-
en wie Handy, Kamera, Internetforen etc. durch 
Minderjährige auf Respekt und Zurückhaltung zu 
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achten. Sie sind verpflichtet, gegen jede Form von 
Übergriffigkeit, Diskriminierung, gewalttätigem 
oder sexistischem Verhalten sowie Mobbing, Stal-
king o. ä. einzuschreiten und unmissverständlich 
Stellung zu beziehen. Gegebenenfalls erfordert ein 
diesbezügliches Fehlverhalten die Einleitung der 
vorgegebenen Interventionsschritte (Näheres dazu 
siehe Absatz „Interventionsschritte”).

zulässigkeit Von geschenken und 
Belohnungen 

Geschenke und Bevorzugungen sind kein angemes-
senes Ausdrucksmittel pädagogisch sinnvoller Zu-
wendung.  Vielmehr können exklusive Geschenke  
– insbesondere, wenn sie nur ausgewählten Kindern / 
Jugendlichen zuteilwerden - deren emotionale Ab-
hängigkeit fördern. Daher gehört es zu den Aufga-
ben der verantwortlich Tätigen, den Umgang mit 
Geschenken reflektiert, transparent und maßvoll zu 
handhaben.

Insbesondere sind folgende Aspekte zu beachten:
►Geschenke, Belohnungen sollen nicht an (pri-
vate) Gegenleistungen geknüpft werden.
►Geschenke / Belohnungen gibt es nicht für 
„Selbstverständlichkeiten“.
►Wenn Geschenke aus plausiblem Anlass ge-
macht werden, sollte der finanzielle Rahmen an-
gemessen niedrig sein.
►Geschenke müssen – auch ohne Begründung – 
abgelehnt werden können.

Verhalten auf freizeiten und reisen 

Freizeiten mit Übernachtung sind grundsätzlich päd-
agogisch sinnvoll und wünschenswert, aber sie stel-
len auch eine besondere Situation mit besonderen 
Herausforderungen dar. Daher sollten sich die Ver-
antwortlichen der damit verbundenen Verantwortung 
bewusst sein.
Es kann vorkommen, dass sich die vorgegebenen 
Rahmenbedingungen in der Praxis schwer umset-
zen lassen, z. B. wenn die Räumlichkeiten ein ge-
schlechtsgetrenntes Schlafen nicht ermöglichen. In 
einem solchen Fall ist – wie bei anderen Abweichun-
gen – ein transparenter Umgang notwendig, indem 
dies zuvor mit Eltern/Erziehungsberechtigten be-
sprochen und deren Einverständnis eingeholt wird.

Insbesondere sind folgende Aspekte zu beachten:
►Auf Veranstaltungen und Reisen, die sich über 
mehr als einen Tag erstrecken, sollen die anver-
trauten Personen von einer ausreichenden Anzahl 
erwachsener Bezugspersonen begleitet werden. 
Setzt sich die Gruppe aus beiderlei Geschlecht zu-
sammen, soll sich dies nach Möglichkeit auch in 
der Gruppe der Begleitpersonen widerspiegeln.
►Bei Übernachtungen insbesondere mit Kindern 
und Jugendlichen im Rahmen von Ausflügen, Rei-
sen oder Ferienfreizeiten sind den erwachsenen 
und jugendlichen Begleitpersonen Schlaf- und 
Waschmöglichkeiten in getrennten Räumen zur 
Verfügung zu stellen. 
►Ausnahmen (s. o.) sind im Vorfeld der Veran-
staltung zu klären und bedürfen der Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten und des jeweiligen 
Rechtsträgers.
►Schlafräume sind als geschützte Bereiche anzu-
sehen, die von den Betreuern nicht grundlos und 
ohne Vorankündigung (Anklopfen) betreten wer-
den dürfen.
►In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren Räumen 
ist der alleinige Aufenthalt einer Bezugsperson mit 
einer minderjährigen Person zu unterlassen. 
►Ausnahmen sind mit der Leitung einer Ver-
anstaltung, einem Betreuerteam und/oder dem 
Rechtsträger vorher eingehend dem Grunde nach 
zu klären.
►Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen 
in Privatwohnungen (von Betreuern, aber auch 
von Seelsorgern sowie haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern) sind untersagt. 
►Sollte es im Ausnahmefall aus triftigen und 
transparent gemachten Gründen dennoch dazu 
kommen, müssen immer mindestens zwei erwach-
sene Personen präsent sein. Der Schutzperson 
muss in jedem Fall eine eigene Schlafmöglichkeit 
(in einem separaten Raum) zur Verfügung gestellt 
werden. Die Zustimmung des/der Erziehungsbe-
rechtigten ist Voraussetzung.

konsequenzen Bei missachten
des Verhaltenskodexes BzW. 
zuWiderhandlung des schutzauftrags 

Im Sinne des Schutzkonzeptes ist es notwendig, kla-
re Maßnahmen zu beschreiben, wenn jemand nicht 
nach den Vorgaben des Schutzkonzeptes handelt. 
Denn als Pfarreiengemeinschaft tragen wir Sorge da-
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für, dass der Schutz der uns anvertrauten Minderjäh-
rigen und schutz- oder hilfebdürftigen Erwachsenen 
bestmöglich gewährleistet ist bzw. schnellstmöglich 
wiederhergestellt wird. Im Falle eines übergriffi-
gen Verhaltens können die Konsequenzen durch die 
Stabsstelle Intervention des Erzbistums Köln vorge-
geben werden.

Insbesondere sind folgende Aspekte zu beachten:
►Mit Fehlern wird konstruktiv umgegangen. 
Ziel ist eine „fehlerfreundliche“ Kultur, in der 
sich Menschen entwickeln können, auch wenn 
ihr Verhalten nicht immer unseren Vorstellungen 
entspricht. Es sollte immer die Möglichkeit eröff-
net werden, das eigene Handeln zu reflektieren, 
kritisch zu hinterfragen und zu verändern. 
►Bei einer Konfliktklärung hört/hören die 
Bezugsperson(en) beiden Seiten unvoreinge-
nommen zu – ggf. unter Hinzuziehung einer 
dritten Person. Dabei ist der Gesprächston ruhig, 
freundlich und sachlich. 
►Das geltende Recht ist zu beachten.
►Insbesondere im Rahmen von Gruppenver-
anstaltungen sollten unumgängliche Maßnah-
men zwar transparent gehandhabt, aber nicht 
grundsätzlich „öffentlich“ (vor der gesamten 
Gruppe) verhandelt werden. Die Persönlich-
keitsrechte sind jederzeit zu respektieren – 
Anprangern, Bloßstellen und Diffamierungen 
jedweder Art sind zu vermeiden / dürfen nicht 
geduldet werden!

interVentionsschritte

Bei einer Intervention orientieren wir uns grundsätz-
lich an den "Handlungsleitfäden im Verdachtsfall" 
des Erzbistums Köln, in denen die Vorgehensweisen 
je nach Schwere und Umfeld der Grenzverletzung 
differenziert beschrieben werden (s. Anlage C).
Wenn ich grenzverletzendes Verhalten (durch mich 
oder andere) wahrnehme, beziehe ich aktiv Stellung, 
indem ich
• die Situation stoppe und/oder meine Beobach-

tung anspreche,
• auf Verhaltensregeln hinweise,
• um Entschuldigung bitte oder zu einer solchen 

Entschuldigung anleite,
• mein Verhalten ändere oder eine Bitte zur Verhal-

tensänderung formuliere.

Bei Übergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes 
Verhalten mit vermuteter Absicht) werde ich, nach-
dem ich dies wahrgenommen habe,
• die Situation stoppen, meine Beobachtung und 

die Wiederholung des Verhaltens ansprechen,
• eine Verhaltensänderung einfordern,
• danach den Sachverhalt protokollieren und das 

weitere Vorgehen mit einem Kollegen und dem 
verantwortlichen ehren- oder hauptamtlichen 
Mitarbeiter besprechen.

Wenn in unserer Gemeinde ein grenzverletzendes Ver-
halten in gravierendem Maß oder Missbrauch wahrge-
nommen wird, müssen im Sinne einer Gefährdungs-
prognose folgende Schritte eingehalten werden:
• Ich nehme meine Wahrnehmung ernst, handle 

ruhig und konfrontiere den mutmaßlichen Tä-
ter nicht mit meiner Vermutung! Ich werde das 
Kind / den Jugendlichen beobachten und ggf. er-
mutigen und bestärken, darüber zu sprechen. Ich 
stelle keine Ermittlungen an und führe keine Be-
fragungen durch. Ich verspreche dem Kind / Ju-
gendlichen nicht, dass ich über alles schweigen 
werde, denn vielleicht kann ich dies nicht halten.

• Danach werde ich um kollegialen Rat bzgl. mei-
ner eigenen Wahrnehmung bitten und das Beob-
achtete und Besprochene protokollieren.

Grafikdesign: Helen Palm
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Wenn ich die Situation weiterhin als gefährlich ein-
schätze, werde ich eine §8a-Kinderschutzfachkraft 
oder eine Präventionsfachkraft um Rat bitten. 
Dafür habe ich in der Gemeinde/im Umfeld folgende 
Ansprechpartner:

►Nadja Bretschneider, §8a-Kinderschutzfach-
kraft, Leiterin der Kath. Kita St. Martinus,
Sinthern,    02238  547 21
►Laura Sziegoleit, §8a-Kinderschutzfachkraft,
Kath. Kinderhaus St. Nikolaus, Brauweiler, 
     02234  819 52
►Silke Conrady, §8a-Kinderschutzfachkraft,
Kath. Kita Maria Königin des Friedens, 
Dansweiler,   02234  827 10
►Gabriele Steffens, Präventionsfachkraft Abtei
gemeinden,    02234  8 93 22
►KJA, Kath. Jugendagentur Köln, Kreisdekanat
Rhein-Erft-Kreis; Jugendreferenten:
Giovanni Gangi,  0221  921 335-32
Kirsten Schmitz,   0221  921 335-22

Wenn anonym bzw. außerhalb der Gemeinde Rat ge-
sucht wird, sind als Ansprechpartner geeignet: 

►Petra Becker als Präventionsbeauftragte im
Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis e.V.,
    02233  799 098 38 
und als Leiterin der Caritas Kita/Familienzent-
rum St. Elisabeth, Pulheim   02238  72 82
►Ulrich Blümer, Leiter der Caritas Erziehungs-
und Familienberatung Kerpen, 
    02237  6380050
►Dr. Britta Schmitz, Leiterin der Caritas Erzie-
hungs- und Familienberatung Erftstadt, 
    02235   60 92

Das Ergebnis werde ich mit den weiteren Überlegun-
gen bzw. Schritten wiederum protokollieren.

VorgehensWeise und ansprechpartner, 
Wenn mein Verdacht Weiterhin Begründet 
erscheint:

Wenn ein begründeter Verdachtsfall außerhalb 
kirchlicher Zusammenhänge besteht, wird zu-
nächst im Team der Präventionsfachkraft, des lei-
tenden Pfarrers und einer §8a-Fachkraft geklärt, wie 
die Gefährdungsprognose aussieht. Dazu holen wir 
uns intern bzw. extern Hilfe und dokumentieren dies. 
Es wird ggf. mit dem mutmaßlichen Opfer und ggf. 
mit dem Beschuldigten gesprochen. Wenn eine akute 

Gefährdung vorliegt oder wenn das Opfer dies möch-
te, nehmen wir offiziell Kontakt mit dem Jugendamt 
oder der Polizei auf.

Bei begründetem Verdacht auf übergriffiges Ver-
halten oder Missbrauch durch einen Haupt- oder 
Ehrenamtlichen muss nach Sondierung der Lage 
im Team vor Ort (s. o.)  eine der beauftragten An-
sprechpersonen des Erzbistums eingeschaltet 
werden.
( zur weiteren Abfolge der Interventionsschritte im 
Erzbistum Köln s. Anlage A und B)

Beauftragte Ansprechpartner: 
►Petra Dropmann (Supervisorin, Rechtsanwältin)  
   01525 282 570 3
►Dr. Emil Naumann (Dipl.-Pädagoge)
   01520 1642-394
►Dr. Ulrike Bowi (Dipl.-Psychologin) 
   01520 1642-234

Wichtig ist, dass der Betroffene altersgemäß einbe-
zogen wird und die Handlungsschritte mit ihm ab-
gesprochen werden.
Sobald die Stabsstelle Intervention des Erzbistums 
eingeschaltet ist, koordiniert der Interventionsbeauf-
tragte das weitere Procedere des Verfahrens; d. h. er 
klärt, wer weiter mit dem Betroffenen sowie dem Be-
schuldigten spricht, wer wie die Mitarbeiter die Gre-
mien, die Presse, einen Anwalt etc. informiert.

Die Information der Öffentlichkeit wird von der 
Hauptabteilung Medien und Kommunikation des 
Erzbistums Köln übernommen. Wir geben von Sei-
ten der Gemeinde keinerlei Presseerklärungen oder 
Verlautbarungen an die Öffentlichkeit heraus, son-
dern verweisen bei Anfragen an die Hauptabteilung 
Medien und Kommunikation.
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Ort | Datum

Unterschrift

Name in Druckschrift

Straße | Hausnummer

Postleitzahl | Ort

unter diesen Voraussetzungen möchte ich gerne  
mit Jugendlichen in der pfarreiengemeinschaft 

BrauWeiler – geyen – sinthern arBeiten.

einVerständniserklärung

diese formBlatt finden sie zur unterzeichnung 
entWeder als doWnload im internet (www.abteigemeinden.de/Pfarreien//In_Notlagen)
oder in papierform im pastoralBüro BrauWeiler (Mathildenstr. 20a, 50259 Pulheim-Brauweiler)

der Verhaltenskodex (stand oktoBer 2020) hat mir in papierform 
oder digital Vorgelegen. ich haBe ihn gelesen und zur kenntnis 
genommen. 
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anlage a
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anlage B



9

anlage c
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anlage c
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anlage c
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anlage c
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anlage d 

dieses formBlatt finden sie zur unterzeichnung 
entWeder als doWnload im internet (www.abteigemeinden.de/Pfarreien//In_Notlagen)
oder in papierform im pastoralBüro BrauWeiler (Mathildenstr. 20a, 50259 Pulheim-Brauweiler)

selBstauskunftserklärung

Name | Vorname        Geburtsdatum

Tätigkeit         Rechtsträger

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter 
Gewalt* rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfah-
ren gegen mich eingeleitet worden ist.

Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, 
verpflichte ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu mei-
ner Tätigkeit beauftragt hat, umgehend mitzuteilen.

Ort, Datum         Unterschrift

* Es handelt sich um die im § 72a SGB VIII genannten Straftaten
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